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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
III/30/PA Rechtsabteilung 30-R/058/2012 
 

Neufassung der Satzung der Stadt Erlangen für die städtischen 
Kindertageseinrichtungen 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Jugendhilfeausschuss 18.10.2012 Ö Gutachten einstimmig angenommen 

Haupt-, Finanz- und Personalaus-
schuss 

21.11.2012 Ö Gutachten einstimmig angenommen 

Stadtrat 29.11.2012 Ö Beschluss einstimmig angenommen 

 
 
Beteiligte Dienststellen 
Abt. 512 
 
 
 

I. Antrag 
Die Satzung der Stadt Erlangen für die städtischen Kindertageseinrichtungen (Entwurf vom 
26.09.2012, Anlage 1) wird beschlossen.  
 
 

II. Begründung 
Die Neufassung der Satzung der Stadt Erlangen für die städtischen Kindertageseinrichtungen 
dient zum einen der Anpassung an die aktuelle Rechtslage, sprachlichen Korrekturen und einer 
übersichtlichen Strukturierung. Zum anderen soll durch die Normierung der Aufnahmekriterien 
mehr Transparenz geschaffen werden. Die bislang internen Richtlinien treten nun als Bestandteil 
der Satzung nach außen verbindlich in Erscheinung. Zudem wird in § 1 Abs. 5 ein Hinweis auf die 
nach dem neuen BayKiBiG geltenden Bestimmungen zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
von Daten aufgenommen. Die danach geltende Auskunftspflicht der Eltern besteht aufgrund des 
BayKiBiG und bedarf keiner eigenen Regelung in der vorliegenden Satzung; der Verweis dient 
lediglich der Klarstellung. Statt der deklaratorischen Aussage des § 7 a.F. zur Haftung findet sich 
im neuen § 7 eine Haftungsbegrenzung zugunsten der Stadt Erlangen. 

Zur Veranschaulichung findet sich in Anlage 3 eine synoptische Darstellung der wichtigsten Ände-
rungen. 

 
 
 
Anlage 1: Satzung der Stadt Erlangen für die städtischen Kindertageseinrichtungen, Entwurf vom 
26.09.2012 
Anlage 2: Satzung der Stadt Erlangen für die städtischen Kindertageseinrichtungen vom 22. Juni 
2006 
Anlage 3: Synoptische Darstellung der wichtigsten Änderungen 
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III. Abstimmung 

 
Beratung im Gremium:  Jugendhilfeausschuss am 18.10.2012 
 
Protokollvermerk: 
Der Ausschuss begutachtet einstimmig, dass in § 3 Abs. 1 der Satzung die Sätze 2 und 3 mit ei-
nem Punkt anstelle des Semikolon zu trennen sind.  
Die Passage lautet somit neu: 
„Horte sind montags bis freitags von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet. Bei Bedarf kann ein Früh- 
oder Spätdienst angeboten werden.“ 
 
Ergebnis/Beschluss: 
 Die Satzung der Stadt Erlangen für die städtischen Kindertageseinrichtungen (Entwurf vom 
26.09.2012, Anlage 1) wird beschlossen.  
 
 
mit 13  gegen 0   Stimmen 
 
gez. Aßmus gez. Dr. Rossmeissl 
Vorsitzende/r Berichterstatter/in 
 
 
 
Beratung im Gremium:  Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 21.11.2012 
 
Ergebnis/Beschluss: 
Die Satzung der Stadt Erlangen für die städtischen Kindertageseinrichtungen (Entwurf vom 
26.09.2012, Anlage 1) wird beschlossen.  
  
 
mit 13  gegen 0   Stimmen 
 
gez. Aßmus gez. Wüstner 
Vorsitzende/r Berichterstatter/in 
 
 
 
Beratung im Gremium:  Stadtrat am 29.11.2012 
 
Ergebnis/Beschluss: 
Die Satzung der Stadt Erlangen für die städtischen Kindertageseinrichtungen (Entwurf vom 
26.09.2012, Anlage 1) wird beschlossen.  
  
 
mit 49  gegen 0   Stimmen 
 
gez. Dr. Balleis gez. Wüstner 
Vorsitzende/r Berichterstatter/in 
 
 
 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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